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0 VORWORT
Die für diesen Vertrag verbindliche Version der „Allgemeinen Angebotsbestimmungen, ständigen und
technischen Vertragsbestimmungen“ (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NÖ Landesregierung,
Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-
Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhältlich.
Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Überschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Überschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen ausgefüllte/markierte Felder bzw. bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschließlich diese Textpassagen bzw. Absätze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen KEINE ausgefüllten/markierten Felder  bzw.
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absätze NICHT.
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Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nächstgelegener Firmensitz die kürzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfüllen von Zuschlagskriterien
Für den Fall des Nichterfüllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND –REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 „Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen für Bauleistungen
an Straßen“ sowie die „ständigen und technischen Vertragsbestimmungen“ (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2024-12-09) des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.
Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:
1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,

Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);
2. die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);
3. die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
4. die Ständigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
5. das Leistungsverzeichnis;
6. die mit dem Beschaffungsportal übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme

von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplänen der Abteilung Brückenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prüfbuch und den Infoblättern.
Bei Widersprüchen innerhalb dieser übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzählung im Beschaffungsportal.

7. die Regelpläne der Abteilung Brückenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Brückenbestandspläne
10. die ÖBV- und ÖGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS)

technischen Inhaltes;
11. die Normen technischen Inhaltes;
12. die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten

Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten;
13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01; die Bezugnahme in dieser RVS auf die ÖNORM B 2110,

Ausgabe 2013-03-15, gilt als Bezugnahme auf die ÖNORM B 2110, Ausgabe 2023-05-01.
14. die ÖNORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;
15. die ÖNORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;
16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;
17. das Baulosspezifisches Prüfbuch und die Infoblätter.
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Bei dem Brückenobjekt B22.14 Werksbach bei Ederlehen handelt es sich um ein Plattentragwerk aus
Stahlbeton. Das Tragwerk wurde 1980 errichtet und überspannt einfeldrig mit einer Stützweite von
27,73m einen Werksbach.
Die wesentlichen Arbeiten bei diesem Objekt umfassen:

- Die Abtragsarbeiten (bituminöse Schichten, Randbalken, Geländer, Brückenabdichtung, …)
- Die Erneuerung der Brückenentwässerung
- Die Erneuerung der Brückenabdichtung und die Herstellung der Asphaltschutzschicht
- Die Herstellung neuer Randbalken und die dazugehörige Brückenausrüstung
- Betoninstandsetzung am gesamten Objekt
- etc.

Weiters wird der Straßen-, und Gehwegbereich zwischen den beiden Brückenobjekten B22.13 und
B22.14 erneuert. Diese Arbeiten und auch die Herstellung der bituminösen Schichten auf den
Brückenobjekten und hinter den Widerlagerbereichen werden im LV in der OG 04 ausgeschrieben.
Lediglich die Herstellung der Schutzschicht auf den Brückentragwerken ist in der entsprechenden OG
des jeweiligen Brückenobjekts ausgeschriebenen (OG 02 und OG 03).

4.2.15 Arbeiten durch den AG und Dritte
Im Zuge des gegenständlichen Bauvorhabens werden Eigenleistungen durch den AG „Straßen- und
Brückenmeisterei“ selbst erbracht, bzw. durch Dritte durchgeführt.
Der AN ist verpflichtet sich mit allen Beteiligten zu koordinieren, sodass ein reibungsloser Bauablauf
gewährleistet ist. Seitens den AN sind die Arbeiten des AG im Bauablauf bzw. im Bauzeitplan zu
berücksichtigen und einzuplanen. Die daraus entstehenden Mehrkosten, Erschwernisse und
Koordinierungsarbeiten werden mit der LV-Position 01 020742 abgegolten.
Unteranderem werden folgende Arbeiten werden vom AG bzw. durch Dritte durchgeführt:

- Im Anschluss an das Brückenobjekt B22.14 wird der Randbalken auf der angrenzenden Mauer
durch den AG erneuert. Das darauf zu montierende Geländer ist Teil dieser Ausschreibung und
kann erst nach Fertigstellung der Arbeiten montiert werden.

- Die Gehwegbereiche im Baufeld (zwischen den beiden Brückenobjekten sowie im Anschluss an
die B22.13) werden bis auf die erforderlichen Asphaltschichten durch den AG erreichtet.

- Die Ampelanlage wird durch Dritte errichtet, siehe auch 4.2.11.
- Die Bodenmarkierung ist nicht Teil dieser Ausschreibung und wird nach Abschluss der Arbeiten

durch den AG bzw. durch Dritte hergestellt.

4.2.17 Leitungen bzw. Einbauten
Seitens des AG wurden ohne Gewähr auf Vollständigkeit folgende Einbauten erhoben:
- NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (2xDN 90 Lichtwellenleiter)
- Netz NÖ (1xDN 60)
- Telekom Austria AG (4x DN 110)

Der AN hat für alle in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwärmeleitungen, Drainagen, Kanäle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentümern die Richtlinien und Vorschriften für Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ÖNORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergütet.
Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentümern zu veranlassen.
4.2.17.1 Vergütung der Kosten für die Verlegung von Einbauten
Die Kosten für die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, für Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergütet.








